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''Die Große -Kreissl ~ 1 I indau(BodensP.e) erläßt aufgrunrl des § 2 Abs. 1 und des \ 10 Baugesetzbuches(BauGB),des Art. 98 der 
Bayer !:louordnung(BayBOh'ld des Art 23 der Bayer. Gemeindeordnung in der deu eit geltenden Fassung die Bebauungspion­
änderung als Satzung" 

g: YO ~ !Hl ~ lNI ~ lf?d ~ IL ~ lf?d lUJ lNI @ 
Festsetzungen 

D Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung. 
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1-.jischgebiet 

Grünflächen privaUmit Begrünung der Westfassade des Kaufhausumbaues) 

Baulinie 

Baugrenze 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

Baudenkmal 

Baum, zu erhalten 
"Zusätzliches Vollgeschoss im Untergeschoß zulässig, wenn aufgrund des unterschiedlichen Niveaus von 
Innenhof und Straße das Untergeschoß bereits ein Vollgeschoß im Sinne der Bayer. Bauordnung darstellt" 
Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 
Satteldach 
Flachdach mit extensiver Begrünung I Keine gewerbliche Nutzung. 
Flachdach Dachaufbauten sind soweit von der Traufkante abzurücken. daß sie 

mit ihrer Oberkante unterhalb einer 45• Linie liegen. Die Flachdachhöhe 
Vorhandene Hauptgebäude dort die Trauthöhe des benachbarten Altbaus(FINr. 304) nicht übersteigen. 

Vorhandene Nebengebäude 

Flurstücksnummern 
Mauern 

Bestehende Flurstücksgrenzen 

Textliche Festsetzungen 

q .. 

Im übrigen gelten die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 86 auch für den Anderungsplan. 

Begründung 
Pas mit ca. 4.400 qm Geschoßfläche bestehende Kaufhaus HEKA, Marktplatz S(FI.Nr. 303, 304. 304/2, 313, 3141 hat das Nachbaranwesen 
in der Grub 4IFI.Nr. 3051 erworben. Das denkmalgeschützte Hauptgebäude von 1728 soll im Erdgeschoss und 1. Obergeschoß in die 
Kaufhausnutzung einbezogen werden, der rückwärtige 1-geschossige Anbau soll abgerissen und incl. der jetzt bestehenden 

~~iVB ~~~Ra~z'-&'i3f~~~8~N~;~ ~t~~JglrJI~~~c~~~= ~tgeblucle5 werden die be-
stehenden W~ erhalten. Bisher sind ald detR gesamten Grundareal 1410qlll Oberballt. MU himA ki!Mn ~Oq111 CNtele tiMr 
Grüntlik:he. Im BebaiUifSPian Nr. 86 "Altstadt" Ist das GrundstQck des Kaufheutses HEICA und c1er gesaMte westlich onsc1111efJenc1 
Block als ~t ausgewiesen. Nachdem die N<ünftlge Gesc:hofJtllche tnlt rund 5300"" die V~enze noch ' 11 aa..NVO 
l1200qlll) Ni Weittlllliberldlrtlttt.ilt lh Änclerq VOI' eNR Mllctlgeblet in ein Son4ef ...... t erfordlrlch. Die Äncler"'' des 
A~ erfoltt • Pcralelverfalren. Nt dlln gelnderten ........".... wird eine geordnete Entwicklung in diesem 
Q\Jartler mit überbaubaren und frtlzlttaltendtn Flllchen sichergestellt. Dlt beabsichtigte Vtrbtsserung der Inneren StruktlM' "'d eine 
dQJ'IIjt verMdlne Autwii'Mg des Kauthauses dient einer Startaq 11\d langfristigen Slcherq der lnlel als Wrtschafts-Wohnstoncl­
ort A~dlm wird cler Zentnlnsf\llktlon der Altstadt l.htaus und clar(l)erhlnaus Ihrer Rolle ala folttelzentNII fQr cle Region_ R~ 
getragen. Die Sonderbauflache •• auf der Nordufte l.nlllttelbar an die Haupt~ der lnMI. cle Zwanzlpstrajle 
an. Co. 250 Pftplltze Nflnclln *" auf der ~ Str~ an der lnlellalle, weit ... 490 in wenigen ...,.en 
Flfwegentf.-nunt vor der Se.erielte. Ober dtt\ verk......",..en a.r• Ist cle SoncltrbcNMc:M ouot1 von w SOdub lllit dtlll 
Fe!1r1eug zu errtichtn. SchllePllch sM Haltestellen des 6ftentllchert Personennahverkehrs in ~ttelbarer Nahe. Eile Zufahrt des 
Kaufhausneubaues Ober das Pfefffertllfkhea ist durch die Festsetzung der GrOnflic.he ausgeschlossen. • 
Zur Sicherung der Wohnqualität der Anwohner des Pteiffergäßchens wird im Blockinneren eine Grünfläche festgesetzt. Als Ersatz für 
die Überbauung eines Teils der vorhandenen Grünfläche wird eine Fassadenbegrünung (Westseite des Neubaus) festgesetzt. 
Zur Erhaltung ausreichender Belichtung für die Bebauung im Pfeiftergäßchen wird für den unmittelbar angrenzenden NAunnultAIII ~ 
ein Flachdach mit abgeschrägter Kante und Begrenzung der Traufhöhe festgesetzt. Störungen der Anwohner durch das Kaufhaus 
sind nicht zu befürchten, da zur Wohnbebauung nur geschlossene Fassaden geplant sind und eine gewerbliche Nutzung des Flacll-
daches ausgeschlossen wird. Auf eine estsetzung des Maßes der baulichen Nutzung wird verzichtet, weil durch die volle Überbau-
barkelt der Grundstücke und Festsetz g der GeschO~za len . e a rper hinreichend bestimmt sind.. ~ 
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Aufstellungsbeschlu~ des Stadtrates gemä~ § 2111 BauGB zu;..~~ Ä'piijttl19·~ 22. 6. 1993 
.. , . ~ .. ' lf~ "\. 

( ( ~-~~-:""''t'~r~?:.Z ~ ... '\ Lindau(B),den .... f .. S- n ,," i004 
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•. ,~ & ·t: . 'f:Jo 
Die Bürgerbeteiligung gemä~ § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher ., l . ~, ' \.,_··· Anhorung des Vorentwurf 
zll' 2. Bebauoogsplanönderung in der Fassung vom 13. 5.19~~ ,ha(~ 26. 1.19~~~!~ttgefooden. 
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Der Entwurt des Bebauungsplanes in der Fassung vom~~~t· :;~:;::!~~,?m~§j'~~~~~~uGB 
in der Zeit vom 25. 10. 1993 bis einschließlich 25. 11: 199J:·~~t~;.~~~~~t9.·~~;1eg} . 1 6. Au . 

i ·•·, 1 -~ ~ · ·: . ~ .; .. . , -~-~~- dau(B) .den............. 9 1994 
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\~/,r;~ ~"':{t~~.lGeefbürgermeist&l • • ' (,e mei">te,.. 

Der Stadtrat der Stadt Lindau(B) hat am 28. 6.1994 den.' ~.ebaü'~,mäß § 10 BauGB in der Fassung vom 11 5.1993 
I S t b hl . ·-. · ·•A-·:.-;;• ' ' ' 

a s a zung esc ossen. ; '· ' ; (c~/)' ~~.!-\ ·,::;._\l. d IBJ d 1 6. Allg, 199'7 
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4 Oie Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom !..~~-~~'!..~.9. ... ~r ....... ..... .. ,, ........ ~-t--111~-~f.ger ....... elster 

· ~lo .. vClc • r • ..,. Cl 
Rechtsverletzungen n1cht geltend gemacht. ...,_ "i ER.\ _ N 1994 

"Geändert gemä~ Bescheid der Regierung von .~ _ .. · , •,. Lmdau( ), den .... 2 .. 2... OV, 
Schwaben vom 28. Oktober 199 Nr. 220-4622 /107.(4 ;JG-- ~~~~ '1. M 
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Lindau(B) den 21. 11. 1994 ller(O rb rgermeister) ~.( ((~~y ~ Oberbürgermeister 
. .. . - / / ,.."tJ ' I, S otf'f ( GJll ... D1e Ourchfuhrung des Anzeigeverfahrens wurde ge ~ . llö" .............. ~ .......... ~ ...... !l .............. ortsubhch bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan mit der Begründung wird seit diese ~en üblichen Dienststunden in der Abt. Stadtplanung des 
Stadtbauamtes Lindau(B) zu jedermanns Einsicht bereit gehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft ge-

. geben. Der Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich. Auf die Rechtsfolgen des § 4 sowie des § 215 BauGB ist hinge-

wiesen worden. /~ inda 1 ) ,den ..... ~ .. J.~ .. Dez, 1994 
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2. ANDERUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN Nr. 86 
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Maßstab 1/500 
~indau (B).den 13. 5. 1993 I geändert 21111994. 
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